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Die Abgeordneten zum Nationalrat Gabriela Moser, Freundinnen und 

Freunde haben am 16. Dezember 1994 unter der Nr. 194/J an mich 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Aufhebung 

des TBC-Screenings für LehrerInnen gerichtet, die folgenden Wort­

laut hat: 

"1. Ist es richtig, daß die Änderung der Durchführungsverordnung 
zum TBC-Gesetz bereits seit 6. September 1994 in Kraft ist? 

2. Ist Ihnen bekannt, daß immer noch Lungenröntgen von Lehrer­
Innen verlangt werden? 

3. In welcher Form wurden die SchuldirektorInnen von dieser Än­
derung informiert? 

4. Wurde an alle SchuldirektorInnen ein diesbezügliches Informa­
tionsblatt geschickt? 

5. Was werden Sie unternehmen, damit die LehrerInnen und Schul­
direktorInnen von dieser Gesetzesänderung in Kenntnis gesetzt 
werden?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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IJ 

220/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu den Fragen 1 bis 5: 

Durch die Verordnung BGBl.Nr. 731/1994, ausgegeben am 6. Septem­

ber 1994, wurden die §§ 2 und 3 der Durchführungsverordnung zum 

Tuberkulosegesetz ersatzlos aufgehoben. 

Aufgrund der gegenständlichen Anfrage erging seitens meines Res­

sorts ein Schreiben an das Bundesministerium für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten, in welchem mit dem Ersuchen um Infor­

mation der in Betracht kommenden Stellen der Schulverwaltung dar­

auf hingewiesen wurde, daß nach der nunmehr geltenden Rechtslage 

u.a. für bestimmte Beschäftigte im Schulbereich keine Verpflich­

tung zur Vornahme von Tuberkulose-Reihenuntersuchungen mit Lun­

genröntgen besteht. 
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